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Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (M.Sc.) 

 

Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen für die Prüfungsordnung Master of Science (M.Sc.) 

 

Chemie 

 

§ 1 Profil des Studiengangs 

Der Masterstudiengang Chemie ist forschungsorientiert und konsekutiv. 

 

§ 2 Studienumfang 

Der Studienumfang des Masterstudiengangs Chemie beträgt 120 ECTS-Punkte. 

 

§ 3 Studienbeginn 

Das Studium im Masterstudiengang Chemie kann im Wintersemester und im Sommersemester begon-
nen werden. 

 

§ 4 Sprache 

Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgehalten. Nach Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis können Lehrveranstaltungen auch in Englisch abgehalten werden. 

 

§ 5 Studieninhalte  

(1) Im Masterstudiengang Chemie sind insgesamt folgende Module zu belegen:  
– drei Grundlagenmodule 
– das Vertiefungsmodul 
– das Modul „Methoden und Konzepte“ 
– das Mastermodul mit der Masterarbeit. 

(2) Von den fünf Fachgebieten Anorganische Chemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie, Bio-
chemie, Makromolekulare Chemie wählt der/die Studierende ein Fachgebiet aus, in dem das Vertie-
fungsmodul zu absolvieren und die Masterarbeit anzufertigen ist. Von den übrigen vier Fachgebieten sind 
in drei Fachgebieten Grundlagenmodule zu absolvieren. Für das Vertiefungsmodul und die drei Grundla-
genmodule darf nur eines der beiden Fachgebiete Biochemie und Makromolekulare Chemie ausgewählt 
werden. Die näheren Einzelheiten zu den Inhalten der Module sind im jeweils geltenden Modulhandbuch 
geregelt. 

1. Grundlagenmodule 
In drei der fünf angebotenen Fachgebiete müssen Grundlagenmodule absolviert werden. Jedes Grundla-
genmodul besteht aus zwei Vorlesungen und einem Grundpraktikum. 

Modul Art 
Pflicht/ 

Wahlpflicht 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/ 
Prüfungsleistung 

– Anorganische Chemie  
– Organische Chemie  
– Physikalische Chemie  
– Biochemie oder  
   Makromolekulare Chemie 

V P/WP 6 1 oder 2 SL 

GPr P 7 1 oder 2 
PL: schriftlich, 

mündlich, praktisch 

MTP P 1 1 oder 2 PL: mündlich 

Abkürzungen zu den Tabellen:  
Art = Art der Veranstaltung; Semester = empfohlenes Fachsemester; V = Vorlesung; GPr = Grundprakti-
kum; VPr = Vertiefungspraktikum; MTP = Modulteilprüfung; Ü = Übung; Pr = Praktikum; FPr = For-
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schungspraktikum; MA = Masterarbeit; P = Pflichtveranstaltung; WP = Wahlpflichtveranstaltung; SL = 
Studienleistung; PL = Prüfungsleistung 

2. Vertiefungsmodul 
Das Vertiefungsmodul muss in einem Fachgebiet absolviert werden, das der/die Studierende nicht bereits 
als Grundlagenmodul belegt. 

Modul Art 
Pflicht/ 

Wahlpflicht 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/ 
Prüfungsleistung 

– Anorganische Chemie  
– Organische Chemie  
– Physikalische Chemie  
– Biochemie oder  
   Makromolekulare Chemie 

V P/WP 9 1, 2 oder 3 SL 

VPr P 10 3 
PL: schriftlich, 

mündlich, praktisch 

MTP P 1 1, 2 oder 3 PL: mündlich 

Das Vertiefungspraktikum kann in Absprache mit der zuständigen Fachvertreterin/dem zuständigen 
Fachvertreter der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Albert-Ludwigs-Universität durch gleichwertige 
Lehrveranstaltungen anderer Fakultäten bzw. anderer deutscher oder ausländischer Hochschulen oder 
durch ein gleichwertiges Praktikum bei einer geeigneten Forschungseinrichtung ersetzt werden.  

3. Modul „Methoden und Konzepte“ 

Modul Art 
Pflicht/ 

Wahlpflicht 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/ 
Prüfungsleistung 

Methoden und Konzepte 
V, Ü, Pr, 

S 
WP 

insgesamt 
13 

2 und 3 SL 

Die im Rahmen dieses Moduls zur Auswahl stehenden Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden 
Modulhandbuch beschrieben. Nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Fachvertreterin/dem zu-
ständigen Fachvertreter der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Albert-Ludwigs-Universität kann im 
Rahmen dieses Moduls auch der Besuch von Lehrveranstaltungen anderer Fakultäten bzw. anderer 
deutscher oder ausländischer Hochschulen oder eine Tätigkeit bei einer geeigneten Forschungseinrich-
tung anerkannt werden. Nach Wahl der/des Studierenden und in Absprache mit dem Fachprüfungsaus-
schuss können 7 ECTS-Punkte des Moduls „Methoden und Konzepte“ auch durch ein benotetes Grund-
praktikum in dem Fachgebiet, welches weder als Grundlagenmodul noch als Vertiefungsmodul belegt 
wurde, erworben werden. 

4. Mastermodul 

Modul Art 
Pflicht/ 

Wahlpflicht 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/ 
Prüfungsleistung 

Mastermodul 
FPr P 15 3 SL 

MA P 30 4 PL: schriftlich 

Nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Fachvertreterin/dem zuständigen Fachvertreter der Fa-
kultät für Chemie und Pharmazie der Albert-Ludwigs-Universität absolvieren die Studierenden im Fach-
gebiet ihrer Masterarbeit ein Forschungspraktikum. Das Forschungspraktikum kann in Absprache mit der 
zuständigen Fachvertreterin/dem zuständigen Fachvertreter durch Lehrveranstaltungen anderer Fakultä-
ten bzw. anderer deutscher oder ausländischer Hochschulen oder eine Tätigkeit bei einer geeigneten 
Forschungseinrichtung ersetzt werden.  

 

§ 6 Prüfungsleistungen 

(1) Jedes Modul wird studienbegleitend schriftlich, mündlich oder praktisch geprüft. Schriftliche Prü-
fungsleistungen sind Testate und Protokolle. Mündliche Prüfungsleistungen sind Arbeitsplatzgespräche, 
Referate und mündliche Prüfungen. Praktische Prüfungsleistungen bestehen in der Durchführung von 
Versuchen im Rahmen von Praktika. Die erfolgreiche Durchführung eines Versuchs wird durch ein Testat 
bestätigt. Einzelheiten zu Art und Umfang der Prüfungsleistungen sind im jeweils geltenden Modulhand-
buch festgelegt. 

(2) Für die mündlichen Modulteilprüfungen kann die/der Studierende eine Prüferin/einen Prüfer vor-
schlagen. Ein Anspruch auf Zuweisung der/des Vorgeschlagenen besteht nicht. 

(3) Mündliche Prüfungen haben eine maximale Dauer von 30 Minuten. 
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§ 7 Wiederholung von studienbegleitenden Prüfungsleistungen  

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden 
oder als nicht bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 

(2) Zwei bestandene Prüfungen können zum Zwecke der Notenverbesserung je einmal wiederholt wer-
den. Gewertet wird jeweils die Prüfung mit der besseren Note.  

 

§ 8 (aufgehoben) 

 

§ 9 (aufgehoben) 

 

§ 10  Zulassung zur Masterarbeit 

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer mindestens 80 ECTS-Punkte erworben hat, die stu-
dienbegleitenden Prüfungen zu den Vorlesungen im Grundlagen- und Vertiefungsmodul erfolgreich abge-
legt und das Vertiefungspraktikum des Vertiefungsmodus bzw. die für das Vertiefungspraktikum ersatz-
weise belegte Lehrveranstaltung bzw. das ersatzweise gewählte Praktikum erfolgreich absolviert hat.  

 

§ 11  Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten zu erstellen und hat eine Wertig-
keit von 30 ECTS-Punkten.  

(2) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 

(3) Die Masterarbeit ist in gebundener Form in dreifacher Ausfertigung sowie zusätzlich in digitaler Form 
beim Prüfungsamt einzureichen. 

 

§ 12  Bildung der Modulnote 

(1) Die Modulnote setzt sich zu 70 Prozent aus der mündlichen Modulteilprüfung und zu 30 Prozent aus 
der Note des entsprechenden Praktikums des Moduls zusammen.  

(2) Wird gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 1 dieser fachspezifischen Bestimmungen in einem der Grundlagenmo-
dule das Grundpraktikum aufgrund einer Anerkennung von Prüfungsleistungen nicht absolviert, wird die 
Modulnote ausschließlich aus der mündlichen Modulteilprüfung gebildet. 

 

§ 13  Gesamtnotenbildung 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus den Modulnoten nach folgendem Schema:  

Modul Gewichtung 

Grundlagenmodul I 17,5 % 

Grundlagenmodul II 17,5 % 

Grundlagenmodul III 17,5 % 

Vertiefungsmodul 17,5 % 

Mastermodul 30 % 

 

(2) Die Lehrveranstaltungen im Modul „Methoden und Konzepte“ sind Studienleistungen und gehen 
nicht in die Gesamtnote ein. 

(3) Sind die Noten für die Masterarbeit und für alle Fachprüfungen jeweils „sehr gut“ – 1,3 oder besser –, 
so wird das Gesamturteil „mit Auszeichnung bestanden“ vergeben. 
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§ 14 Masterstudium im Rahmen eines Graduiertenkollegs 

(1) Für Studierende des Masterstudiengangs Chemie, denen im Rahmen eines Graduiertenkollegs der 
Albert-Ludwigs-Universität ein Stipendium gewährt wird oder die im Rahmen eines solchen Graduierten-
kollegs beschäftigt werden und die eine Fast-Track-Promotion anstreben (Graduiertenkollegstudierende), 
gelten zusätzlich die nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) Abweichend von § 5 Absatz 2 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 Nr. 3 Satz 1 dieser fachspezifischen Best-
immungen werden die Fachgebiete, in denen die Grundlagenmodule und das Vertiefungsmodul zu ab-
solvieren sind, sowie die im Modul „Methoden und Konzepte“ belegbaren Lehrveranstaltungen von 
dem/der Graduiertenkollegstudierenden im Einvernehmen mit seinem/ihrem Betreuer oder seiner/ihrer 
Betreuerin beziehungsweise dem Hochschullehrer/der Hochschullehrerin, dem/der er/sie zugeordnet ist, 
festgelegt. Für Absprachen des/der Graduiertenkollegstudierenden mit dem zuständigen Fachvertre-
ter/der zuständigen Fachvertreterin gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 2 Satz 1, Nr. 3 Satz 2 und 3 sowie Nr. 4 
Satz 1 und 2 dieser fachspezifischen Bestimmungen ist ebenfalls das Einvernehmen seines/ihres Be-
treuers oder seiner/ihrer Betreuerin beziehungsweise des Hochschullehrers/der Hochschullehrerin, 
dem/der er/sie zugeordnet ist, erforderlich. Bei Versagung des Einvernehmens kann ein Ombudsverfah-
ren unter entsprechender Anwendung von § 2 der Satzung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zur 
Durchführung des zentralen Ombudsverfahrens durchgeführt werden. 

(3) Als Masterarbeit kann auch der Entwurf eines zur Publikation in einer Fachzeitschrift vorgesehenen 
wissenschaftlichen Artikels des/der Graduiertenkollegstudierenden zu dem Forschungsgebiet des Gradu-
iertenkollegs anerkannt werden, sofern die durch den Entwurf des wissenschaftlichen Artikels nachge-
wiesenen Kompetenzen den durch die Anfertigung der Masterarbeit zu erwerbenden Kompetenzen 
gleichwertig sind und die Voraussetzungen gemäß Satz 2 bis 4 erfüllt sind. Der Entwurf des wissen-
schaftlichen Artikels muss von einem Thesis Committee, das aus zwei Principal Investigators des Gradu-
iertenkollegs besteht, als nach den allgemein geltenden Standards wissenschaftlicher Publikationen für 
die Einreichung bei einer Fachzeitschrift unmittelbar geeignet bewertet worden sein. Sofern der/die Gra-
duiertenkollegstudierende nicht alleiniger Autor/alleinige Autorin des wissenschaftlichen Artikels ist, muss 
er/sie Erstautor/Erstautorin sein; sein/ihr individueller Beitrag zu der in dem wissenschaftlichen Artikel 
dokumentierten gemeinsamen Forschungsarbeit muss deutlich abgrenzbar und bewertbar sein. Der Ent-
wurf des wissenschaftlichen Artikels soll innerhalb von sechs Monaten abgefasst worden sein; der/die 
Graduiertenkollegstudierende hat dies durch eine schriftliche Erklärung seines/ihres Betreuers oder sei-
ner/ihrer Betreuerin beziehungsweise des Hochschullehrers/der Hochschullehrerin, dem/der er/sie zuge-
ordnet ist, zu belegen. 

(4) Das Masterstudium kann nur so lange im Rahmen eines Graduiertenkollegs absolviert werden, wie 
das darauf ausgerichtete Stipendium gewährt wird beziehungsweise das damit verknüpfte Beschäfti-
gungsverhältnis besteht. 

 

 


